LEADER-REGION

Zwonitztal (3 Greifensteine

AuUfruf v or- 2025 v vom06.10.2025

zur Einreichung von Vorhaben zur Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategie

(LES) Zwonitztal-Greifensteinregion 2023-2027

Einreichefrist:

Einzureichen bei:

Hohe des Budgets:

Antragsteller:
Auswahlentscheidung:
Einreichefrist

Fordermittelantrag:

Forderinhalte:

Amtsberg-

Eibenberg
Dittersdorf

08.12.2025, 12.00 Uhr (Posteingang) Keritau |, Weinbach
Burkhardtsdorf SchidRchen

Verein zur Entwicklung der WeinersGort i)

il i Griebach
Zwonitztal-Greifensteinregion e.V. . FhaleliErzgeb. Setenas e o i

— Gornsdorf  =a Spim\;er:"“erg
Greifensteinstralle 44 Briinios Alsrhach/Etzgeb) Brebach
09427 Eh . Fredoi Harmersdorf Thum o
renfriedersdorf el sk
Geschdftsstelle
100000 EurO Niederzwonitz L Ehrenfri_edersdorf
Lenkersdorf

Private, Unternehmen, Kommunen, EWORItE

Geyer
Kihnhaide

Vereine, Kirchen, Sonstige
29.01.2026

Hermannsdorf
Elterlein

Schwarzbach

29.04.2026

(ansonsten Verfall der Auswahlentscheidung)

MaRnahmenschwerpunkt:
V.) Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote

MaRnahme:

Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote

Fordergegenstand:

e Um- und Wiedernutzung landlicher Bausubstanz
zur Schaffung von Wohneigentum zur
Eigennutzung inklusive Nutzung durch Familien-
angehdrige

e Um- und Wiedernutzung landlicher Bausubstanz
zu Mietwohnungen (Mehrgenerationenhauser,
Jugendwohnformen, Azubi-WGs, barrierefreie
Wohnangebote)

e Objektbezogene Machbarkeitsstudien, Analysen
und Konzepte zur Entwicklung bedarfsgerechter
Wohnangebote

Von der Férderung ausgeschlossen: | ¢  Neubau

e Erwerb von Grundstiicken und Gebauden

ggof. Férdervoraussetzungen: e Bestandsgebaude mit Baujahr bis zum Jahr

1945
e Forderung erforderlichen Riickbaus nur bei
Wiederaufbau

Fordersatz '

30% (Basisfordersatz) - 45% (mit Aufschlagen)

schussobergrenze ™:

Zuschussuntergrenze und Zu- mind. 5.000 €

bis 100.000 €
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ggf. Aufschlag/Aufschlage *: e 5 % fur Schaffung von Wohneigentum fir junge
Familien mit einem Kind

e 10 % fur Schaffung von Wohneigentum fir junge
Familien mit zwei Kindern

o 15 % fur Schaffung von Wohneigentum fir junge
Familien mit drei und mehr Kindern

e 15% fur Schaffung von Wohneigentum fur Mehr-
generationenwohnen mit drei und mehr Genera-
tionen

' Die angegebenen Fordersatze gelten vorbehaltlich einer beihilferechtlichen Prifung durch
die Bewilligungsbehoérde. Eine Anderung der Férderhdhen ist moglich.

Einzureichende Unterlagen: siehe Unterlagen-Checkliste fir Mallnahme Nr. V

Vorhabenauswahl: stufenweise Prifung in folgenden Schritten:
1. Prifung der Koharenzkriterien und Mehrwertprifung
2. MalRnahmebezogene Prifung der Rankingkriterien

Eine ausfihrliche Beschreibung der Vorhabenauswahl finden Sie unter
https://zwoenitztal-greifensteine.de/images/LEADER-Forderung/Weg zur Férderung/Be-
schreibung der Vorhabenauswahl.pdf

Veroffentlichungen: positiv befirwortete Vorhaben werden veréffentlicht

Das Vorhaben sollte im Jahr 2026 begonnen werden und innerhalb von 2 Jahren ab Bewilli-
gung vollstandig umgesetzt sein.

Auskiinfte zum Aufruf erteilt:

Verein zur Entwicklung der Zwoénitztal-Greifensteinregion e.V.
Regionalmanagement

GreifensteinstraBe 44

09427 Ehrenfriedersdorf

Tel.: 037346 687-10, -11 oder -17

E-Mail: info@zwoenitztal-greifensteine.de

Alle Informationen zur Férderung finden Sie ebenfalls unter:

https://www.zwoenitztal-greifensteine.de/leader-foerderung.html



https://zwoenitztal-greifensteine.de/images/LEADER-F%C3%B6rderung/Weg%20zur%20F%C3%B6rderung/Beschreibung%20der%20Vorhabenauswahl.pdf
https://zwoenitztal-greifensteine.de/images/LEADER-F%C3%B6rderung/Weg%20zur%20F%C3%B6rderung/Beschreibung%20der%20Vorhabenauswahl.pdf
mailto:info@zwoenitztal-greifensteine.de
https://www.zwoenitztal-greifensteine.de/leader-foerderung.html
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Projektformular LEADER-F6rderung

2in1 — von der Projektidee zum Vorhabenantrag

Mit der Einreichung dieses Dokumentes beim Regionalmanagement des Vereins zur Entwicklung der Zwdnitztal-Greifen-
steinregion e.V. vor einem Forderaufruf werden die Daten zum Vorhaben unverbindlich erfasst und vorgepriift. Dies ist
noch kein Forderantrag und stellt keine Rechtsgrundlage in Voraussetzung einer Zusage auf Forderung dar. Die Einrei-
chung des Vorhabenantrages in einem Forderaufruf macht lhre Angaben verbindlich. Erst nach Erteilung eines positiven
Votums durch das Entscheidungsgremium kann der komplette, formgebundene Antrag beim zustandigen Landratsamt
Erzgebirgskreis zur Bewilligung eingereicht werden. Mit der Umsetzung darf erst nach Einreichung des Férdermittelantra-
ges bei der Bewilligungsbehérde begonnen werden.

Vorhaben- Nr.

wird durch Regional-
management vergeben Eingegangen am:

Angaben zum Antragsteller

Name/ Organisation:

Anschrift

Telefon (Mobil- und Festnetz)

E-Mail

Ansprechpartner
nur auszufiillen, wenn vom Antragsteller abweichend

Name, Vorname:

Telefon (Mobil- und Festnetz)

E-Mail

I ———
Daten zum Vorhaben

Kurztitel:
(kurz und pragnant)

Standort des Vorhabens:

(Adresse, Gemarkung, Flurstiick)

Umsetzungszeitraum: von MM/JJ bis MM/JJ

Kofinanziert von der
Européischen Union

Projektformular LEADER-Férderung | Seite 1 von 3
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KuereSChrelbung des 1. Beschreibung der Ausgangslage und IST-Zustand

Vorhabens 2. Inhalt des Vorhabens

(Bilder/Fotoaufnahmen bitte digital ein- | 3. Zielsetzung

reichen)

Finanzierungsplan

Vorsteuerabzugsberechtigung (bezogen auf das Vorhaben) ja nein

Bei Berechtigung zum Vorsteuerabzug werden die Netto-Gesamtausgaben als Berechnungsgrundlage des Zuschusses verwendet.

Gesamtausgaben (EUR) brutto
= Forderfahige Ausgaben
netto
nur auszuflllen bei Vorsteuerabzugs-
berechtigung
Fordersatz in %:

Grundlage bildet der Basisférdersatz; mdgliche Aufschlage legt das Entscheidungs-
gremium im Auswahlverfahren fest

Beantragter Zuschuss (EUR)

Erkldarung des Antragstellers

Eigenerklarung zur Finanzierung des Vorhabens bis zum Erhalt der LEADER-F6rderung

Hiermit erklare ich als Antragsteller, dass ausreichende finanzielle Ressourcen zur Sicherstellung einer erfolgreichen Umset-
zung des LEADER-Vorhabens vorhanden sind und somit eine Vorfinanzierung des Vorhabens gesichert ist.

Uber die Méglichkeit, bei der Bewilligungsbehérde mit dem Férderantrag auch einen Antrag auf Vorschussgewahrung

(50 % der gewahrten Zuwendung) zu stellen, wurde ich informiert.

Ausschluss eines vorzeitigen Vorhabenbeginns

Mir ist bekannt, dass mit der Umsetzung des Vorhabens erst nach Einreichung des Fordermittelantrages bei der Bewilligungs-
behérde begonnen werden darf. Es wird versichert, dass mit dem Vorhaben bisher noch nicht begonnen wurde.

Kofinanziert von der
Européischen Union
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Einreichung Bei der Einsendung dieses Formulares als Vorhabenantrag beachten Sie
der Unterlagen bitte die Unterlagen-Checkliste! Diese weist lhnen alle Anlagen aus, welche
und Kontakt zur Vorhabenauswahl benétigt werden.

Hinweise zur Einreichung des Vorhabenantrages
Einzureichen ist das Formular in elektronischer Form per E-Mail und
zusatzlich in Papierform.

Verein zur Entwicklung der Zwonitztal-Greifensteinregion e.V.
Regionalmanagement

Greifensteinstralie 44

09427 Ehrenfriedersdorf

www.zwoenitztal-greifensteine.de

037346 687/-10 /-11 /-17
info@zwoenitztal-greifensteine.de

Alle eingereichten Unterlagen verbleiben zu Nachweiszwecken beim Regional-
management.

Hinweis: Der Antrag ist nur vollstandig, wenn die laut Unterlagen-Checkliste notwendigen Anlagen bis zum festgelegten
Aufruf-Einreicheschluss vorliegen. Unvollstdndige Antrdge kdnnen vom Regionalmanagement nicht bearbeitet werden.

Datenschutzinformation

Informationen fiir Antragsteller und bei der Antragstellung beteiligte Personen zur Datenver-
arbeitung durch die LEADER-Aktionsgruppe (LAG) im Rahmen des GAP-Strategieplanes
(GAP-SP) fiir die Forderperiode 2023-2027

Die LEADER-Aktionsgruppe der Zwonitztal-Greifensteinregion (nachfolgend: LAG), ansassig in Greifensteinstralle 44, 09427 Ehrenfrie-
dersdorf verarbeitet die von lhnen bereitgestellten personenbezogenen Daten fir lhre Beratung und zur Durchfiihrung des Auswahlver-
fahrens auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 e DSGVO (Wahrnehmung einer Aufgabe im 6ffentlichen Interesse) i.V.m. der Forderrichtlinie
LEADER - FRL LEADER/2023, dem GAP-Strategieplan in der Férderperiode 2023 bis 2027 , der gliltigen LEADER-Entwicklungsstrate-
gie (LES) sowie ggf. Art. 6 Abs. 1 a DSGVO (Einwilligung). Nach den Vorgaben fir das Auswahlverfahren bei der LAG werden ggf. Da-
ten an beteiligte Stellen (z.B. Entscheidungsgremien, LEADER-Bewilligungsbehdérde) tbermittelt und / oder verdffentlicht. Nach Ab-
schluss des Auswahlverfahrens und Ablauf etwaiger Aufbewahrungsfristen werden die Daten gel6scht.

Zugunsten natirlicher Personen besteht jederzeit ein Recht gegentiber der LAG auf Auskunft Giber die personenbezogenen Daten, ggf.
auch auf Berichtigung, Léschung, Einschrankung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Datenlbertragbarkeit sowie
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehdrde.

Mit allen Anliegen zum Datenschutz kénnen Sie sich an das Regionalmanagement wenden.
(037346/68710; info@zwoenitztal-greifensteine.de).

Einwilligungserklarung fur die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch die
LEADER-Aktionsgruppe der Zwonitztal-Greifensteinregion im Rahmen der Beantragung und
Durchfiihrung des LEADER-Vorhabens.

Ich bin einverstanden mit der Nutzung meiner Kontaktdaten fiir die Offentlichkeits- und Netzwerkarbeit der LAG. Dies umfasst z.B. auch
die Nutzung meiner Mailadresse.

Mir ist bewusst, dass die vorliegende Einwilligung freiwillig erfolgt und ich diese Einwilligung mit Wirkung fiir die Zukunft jederzeit wider-
rufen kann. Ein Widerruf ist u.a. méglich durch Schreiben an das Regionalmanagement, Greifensteinstrale 44, 09427 Ehrenfriedersdorf.
Fir die RechtmaRigkeit der auf Grundlage meiner Einwilligung erfolgten Verarbeitungen vor Erklarung des Widerrufs bleibt der Widerruf
unbeachtlich.

Ort Datum Unterschrift Antragsteller

Projektformular LEADER-Férderung | Seite 3 von 3

Kofinanziert von der
Européischen Union



mailto:info@zwoenitztal-greifensteine.de
mailto:info@zwoenitztal-greifensteine.de

Verfahrensablauf e

Sie haben eine Projektidee?
Dann wenden Sie sich an unser
Regionalmanagement!

Wir informieren gern zu den
Fordermdglichkeiten.

Danach fiillen Sie die Projektskizze mit
ersten Daten und vereinbaren einen
kostenfreien Beratungstermin.

Kontakt
Verein zur Entwicklung der Zwoénitztal-
Greifensteinregion e.V.

Regionalmanagement

Greifensteinstralle 44
09427 Ehrenfriedersdorf

037346 687-10 /-11 /-17
info@zwoenitztal-greifensteine.de

1
INFORMIEREN

\/\ IDEE SKIZZIEREN

Aufruf zur Einreichung von Vorhaben
Einreichefrist ca. 6 - 8 Wochen

Einreichung schriftlicher und
elektronischer Vorhabenantrag
beim Regionalmanagement

Beschluss in der Sitzung des
Entscheidungsgremiums

« Information Antragsteller zur Auswahl
des Vorhabens

« Information Antragsteller, dass das
Vorhaben keine Befurwortung erhielt

« Begrindung und Hinweis auf Wider-
spruchsmaoglichkeiten erfolgt

« erneute Einreichung des Vorhabens
im nachsten inhaltsgleichen Aufruf
mdglich

2
AUFRUFE

Ab dem Zeitpunkt der positiven
Auswahlentscheidung, andert sich die
Ebene der Hauptansprechpartner.

Kontakt Bewilligungsstelle

Landratsamt Erzgebirgskreis
Referat Férderung Landlicher Raum

Einreichung des Foérdermittel-
antrages innerhalb der Frist laut Aufruf

- Frihstmoglicher Beginn zur Umset-
zung des Vorhabens nach Eingang des
Fordermittelantrages bei der Bewilli-
gungsbehdrde

Bearbeitung und anschliel3ende
Bewilligung (ggf. Vorschusszahlung)

Nach Abschluss des Vorhabens:
Beantragung, Prifung und
Auszahlung der Fordermittel

3
VOTUM

BERATEN VERFOLGEN & wenn positiv,
dann weiter zur
W PROJEKTANTRAG W/ BEWILLIGUNGS- \//
EINREICHEN STELLE

Beratung von der Idee bis zur Auszahlung prozessbegleitend & kostenfrei

Forderperiode 2023 - 2027| Stand 10-2024
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Verein zur Entwicklung der Zwonitztal-Greifensteinregion e.V.

Tel.: 037346 68710 | info@zwoenitztal-greifensteine.de | www.zwoenitztal-greifensteine.de

Aktionsplane der einzelnen Handlungsfelder

Regionales Entwicklungsziel: Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote

MaRnahmenschwerpunkt:

V.) Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote

MaRnahme: Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote

Fordergegenstand: e Um- und Wiedernutzung landlicher Bausubstanz zur
Schaffung von Wohneigentum zur Eigennutzung inklu-
sive Nutzung durch Familienangehdrige

e Um- und Wiedernutzung landlicher Bausubstanz zu
Mietwohnungen (Mehrgenerationenhauser, Jugend-
wohnformen, Azubi-WGs, barrierefreie Wohnangebote)

e Objektbezogene Machbarkeitsstudien, Analysen und
Konzepte zur Entwicklung bedarfsgerechter Wohnange-
bote

Von der Férderung ausge- e Neubau

schlossen: e Erwerb von Grundstlicken und Gebauden

ggf. Fordervoraussetzun- e Bestandsgebaude mit Baujahr bis zum Jahr 1945

gen: e Forderung erforderlichen Rickbaus nur bei Wiederauf-
bau

Fordersatz ' 30% (Basisfordersatz) - 45% (mit Aufschlagen)

Zuschussuntergrenze und mind. 5.000 €
Zuschussobergrenze *: bis 100.000 €

ggf. Aufschlag/Aufschlage : | ¢ 5 % fiir Schaffung von Wohneigentum fiir junge Fami-
lien mit einem Kind

e 10 % fur Schaffung von Wohneigentum fir junge Fami-
lien mit zwei Kindern

e 15 % fur Schaffung von Wohneigentum fur junge Fami-
lien mit drei und mehr Kindern

o 15% fur Schaffung von Wohneigentum fur Mehrgenera-
tionenwohnen mit drei und mehr Generationen

" Die angegebenen Fordersatze gelten vorbehaltlich einer beihilferechtlichen Priifung durch die Bewilligungs-
behérde. Eine Anderung der Férderhéhen ist méglich.

LEADER-Entwicklungsstrategie Zwdnitztal-Greifensteinregion | 2023 — 2027 | 1. Anderung Stand 06/2023 | Seite 100 von 143



Verein zur Entwicklung der Zwonitztal-Greifensteinregion e.V.

Tel.: 037346 68710 | info@zwoenitztal-greifensteine.de | www.zwoenitztal-greifensteine.de

Unterlagen-Checinste (Bearbeitung erfolgt durch das Regionalmanagement)

MaRnahme:

V) Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote

Bis zur Einreichefrist durch den
Antragsteller in elektronischer Form und
in Papierform beizufligende Unterlagen

Vorhaben-Nr.

Lfd.

bei-
nr | Unterlagen

gefiigt

fehlt

Bemerkung

¢ Eigentumsnachweis (Grundbuchauszug,
Auflassungsvormerkung, unterzeichneter
Grundstuicksuberlassungsvertrag) bzw.

e Vorlage des Miet- oder Pachtvertrages (bei

1 Forderung fur Nutzungsberechtigte eines
Grundsttickes)

¢ Bei Wegen und Beschilderungen Nachweis der
allgemeinen Verfiigungsberechtigung (z.B.

Gestattungsvertrag)

5 Flurkartenauszug mit eingezeichneter Lage des
Objektes

3 Fotodokumentation vom Ist-Zustand (1 Datei im

Format PDF oder als Word-Dokument)

4 Bauplane (z.B. Grundriss, Ansichten, Schnitt)

Nachweis, dass es sich um ein Bestandsgebaude
mit Baujahr bis zum Jahr 1945 handelt

Darstellung der Kosten

¢ Kostenberechnung nach DIN 276 oder

6 ¢ Angebote der Firmen oder

¢ Kostenzusammenstellungen bei nichtinvestiven
Vorhaben

Anlage Bauererlauterung fiir Vorhaben auf Basis
7 standardisierter Einheitskosten (nur bei Vorhaben
nach SEK)

Anlage Flachenberechnung fiir Vorhaben auf
8 Basis standardisierter Einheitskosten (nur bei
Vorhaben nach SEK)

Eigenerklarung zur Unterstiitzung junger
9 Familien bzw. Mehrgenerationenwohnen (falls
zutreffend)

¢ Erkldarung zur Genehmigungsfreiheit des
Vorhabens (falls zutreffend) bzw.

10 | e Erkldrung eines Bauvorlageberechtigten zur
Erforderlichkeit von Genehmigungen (falls
zutreffend)
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Verein zur Entwicklung der Zwonitztal-Greifensteinregion e.V.

Tel.: 037346 68710 | info@zwoenitztal-greifensteine.de | www.zwoenitztal-greifensteine.de

Eigenerklarung zur Unterstiitzung junger Familien bzw. Mehrgenerationenwohnen

Regionales Entwicklungsziel: Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote

MaRnahmenschwerpunkt:

V.) Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote

MaRnahme: Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote

Kurztitel des Vorhabens:

Name Antragsteller:

Bei der Um- und Wiedernutzung landlicher Bausubstanz zur Schaffung von Wohneigentum
zur Eigennutzung und zum Mehrgenerationenwohnen sind die Lebensverhaltnisse zum Zeit-
punkt der Auswahlentscheidung mafgeblich und entscheidungsrelevant.

Definition ,,Junge Familien*

Junge Familien sollen durch die Férderung besonders unterstlitzt werden. Zu den jungen Familien zahlen
Ehepaare, eheahnliche Gemeinschaften und Alleinerziehende mit mindestens einem dauerhaft im Haushalt
lebenden Kind unter 18 Jahren (Einzelfallregelung bei Pflegebediirftigkeit oder zu betreuenden Personen
moglich). Zu den jungen Familien gehdren auch kinderlose Ehepaare und ehedhnliche Gemeinschaften, wenn
keiner der Partner alter als 40 Jahre alt ist.

Erhohte Forderung fiir junge Familien bzw. Mehrgenerationenwohnen

Eine erhohte Forderung kann von jungen Familien beantragt werden, wenn im Haushalt dau-
erhaft Kinder unter 18 Jahren leben.

Beantragung der Erh6hung des Basisfordersatzes von 30 %

um 5 % auf 35 % fur Schaffung von Wohneigentum fur
junge Familien mit einem Kind

um 10 % auf 40 % fir Schaffung von Wohneigentum flr
junge Familien mit zwei Kindern

um 15 % auf 45 % fur Schaffung von Wohneigentum flr
junge Familien mit drei und mehr Kindern

um 15 % auf 45 % fur Schaffung von Wohneigentum flr
Mehrgenerationenwohnen mit drei und mehr Generationen

Ort Datum Unterschrift Antragsteller


mailto:info@zwoenitztal-greifensteine.de
http://www.zwoenitztal-greifensteine.de/

B Kofinanziert von der STAATSMINISTERIUM FUR
**n,: Europdischen Union INFRASTRUICTUR LND
LANDESENTWICKLUNG

NEP==— Freistaat

=% SACHSEN

g

Informationen zur Anwendung von Einheitskosten Gebaude fur
Umnutzungen oder umfassende Sanierung von Gebauden nach der
FRL LEADER/2023

Stand 9.10.2025

Warum?

Die Anwendung von Einheitskosten Gebaude zur Bestimmung der
férderfahigen Ausgaben vereinfacht das Foérderverfahren. Die Antragsteller
mussen zur Abrechnung des Vorhabens keine Rechnungen und
Zahlungsbelege bei der Bewilligungsbehoérde vorlegen. Die Einheitskosten
Gebaude als Kostensatz pro m? dienen der Bestimmung der forderfahigen
Ausgaben eines Vorhabens. Aus diesen forderfahigen Ausgaben berechnet
sich anhand des jeweiligen Férdersatzes die Zuwendung.

Wof(lir?

Einheitskosten Gebaude werden angewandt bei Umnutzungen
(tatsachliche Nutzungsanderung mit Baugenehmigung) oder vollstandigen
Sanierungen mit umfassendem Eingriff in die Bausubstanz. Im Ergebnis
muss ein beheizbarer Massivbau (einschliel3lich Fachwerk- oder
Umgebindehauser) entstehen. Einheitskosten Gebaude kénnen dabei fir
verschiedene Nutzungen wie zum Beispiel Wohnen, touristische
Beherbergung oder Blirogebaude und Sozialeinrichtungen zur Anwendung
kommen.

Wer unterstutzt Sie?

Sie bendtigen die Unterstitzung eines bauvorlageberechtigten Planers fir
den Foérderantrag und den Auszahlungsantrag - fur die Flachenberechnung
(Formular Erklarung des Bauvorlageberechtigten) sowie - die
Bauerlauterung zur Ermittlung der Einheitskosten Gebaude (Formular
Erklarung des Bauvorlageberechtigten)

Hohe des
Kostensatzes?

Ab dem 09.10.2025 gilt fur ab diesem Zeitpunkt gestellte Antrage ein
Kostensatz in Hohe von 2.145 EUR pro m? der Netto-Raumflachen des
férderfahigen Gebdudes bzw. Gebaudebereiches. Flr
Vorsteuerabzugsberechtigte kommt ein reduzierter Kostensatz in Héhe von
1.802,52 EUR pro m? zur Anwendung.

Seite 1 von 2



Was ist eine
Umnutzung oder
umfassende
Sanierung?

Eine vollstdndige bzw. umfassende Umnutzung oder Sanierung ist immer
dann gegeben, wenn Bauleistungen in mindestens 12 der 14 im Formular
erfassten Gewerke umgesetzt werden. Dies beurteilt die
Bewilligungsbehdérde auf Grundlage der Anlage zum Fdrderantrag -
Bauerlauterung zur Ermittlung von Einheitskosten Gebaude (Erklarung des
Bauvorlageberechtigten). Berlicksichtigt werden dabei auch Arbeiten in
Eigenleistung und die Aufarbeitung von zu erhaltenden Bauteilen. Enthalten
einzelne Gewerke lediglich Kleinstleistungen kann die Bewilligungsbehdrde
allerdings diese Gewerke unbertcksichtigt lassen. Wird im Ergebnis seitens
der Bewilligungsbehorde festgestellt, dass es sich nicht um eine
umfassende Sanierung handelt, kann lhr Vorhaben auf Grundlage der
Erstattung tatsachlich entstandener Ausgaben geférdert werden. In diesen
Fallen mussen die Antragsunterlagen auf Anforderung der
Bewilligungsbehérde angepasst werden.

Wie wird die Flache
ermittelt?

Grundlage zur Anerkennung des Kostensatzes bildet die Netto-Raumflache
(NRF) gemal der DIN 277-1. Die NRF ist Teil der Brutto-Grundflache. Sie
beinhaltet alle Grundflachen der nutzbaren Raume, die Bestandteil des
Foérdervorhabens sind. Diese setzt sich demzufolge aus den
Nutzungsflachen (NUF), den Technikflachen (TF) sowie den
Verkehrsflachen (VF) innerhalb des Gebaudes zusammen. Die Flachen fir
Garagen, nicht ausgebaute ("kalte und nicht beheizbare") Dachgeschoss-
oder Lagerflachen sowie Loggien, Balkone, Terrassen, Innenhéfe und
AuRentreppen werden nicht berticksichtigt. Mit Ausnahme der technischen
Flache fiur die Warmeversorgung im Keller werden die sonstigen Flachen
im Kellergeschoss ebenso nicht berticksichtigt. Zum Zeitpunkt des
Forderantrages bildet die Genehmigungsplanung mit deren
Planzeichnungen die Grundlage fir die Flachenberechnung. Nach
Fertigstellung des Vorhabens sind der Bewilligungsbehoérde die tatsachlich
realisierten Flachen mit dem Auszahlungsantrag nachzuweisen.

Was noch?

Eine Auszahlung der Zuwendung erfolgt nur nach Fertigstellung des
Vorhabens. Die Ausfuhrung der einzelnen Gewerke ist fotografisch zu
dokumentieren und der Bewilligungsbehorde mit dem Auszahlungsantrag
vorzulegen. Zur Nachvollziehbarkeit sind bereits mit dem Férderantrag
aktuelle Fotos vom Ist Zustand beizulegen. Die georeferenzierten Fotos
mussen die Ansichten des Gebaudes sowie den zur Férderung beantragten
Innenbereich abbilden und mit einem Datum versehen werden. Die
Aufnahmen durfen nicht alter als einen Monat vor Antragstellung sein.
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Anlage zum Férderantrag vom:*

Antragsteller:*

Ident-Nr.

Anlage - Bauerlauterung fiir Vorhaben
auf Basis Einheitskosten Gebaude
(Erklarung des Bauvorlageberechtigten)

L]

Bauerlauterung zur Ermittlung Einheitskosten Gebaude

Erlauterung:

Die nachfolgende Baubeschreibung dient der Feststellung, ob es sich bei dem beantragten Vorhaben um
einen umfassenden Eingriff in die Bausubstanz im Sinne einer vollstandigen Sanierung bzw. Umnutzung
handelt, mit dem Ergebnis eines Massivbaus (einschliel3lich Fachwerk- oder Umgebindehauser) mit
beheizbaren Raumen. Einzutragen sind auch die Aufarbeitung von zu erhaltender Bausubstanz und
Bauleistungen, welche in Eigenleistung ausgefiihrt werden.

Beschreiben Sie die Art und den Umfang der vorgesehenen und notwendigen Arbeiten vollstandig. Von
den beschriebenen Bauleistungen sind die wesentlichen Bauelemente mit Mengenangaben zu untersetzen.

Die Bauerlduterung ist mit aktuellen Fotos vom Bestand zu untersetzen. Die Fotos missen die Ansichten
des Gebaudes sowie den zur Férderung beantragten Innenbereich abbilden und mit einem Datum versehen
werden.

Kurzbeschreibung der gesamten BaumaBnahme

Bauerlauterung

Nr.

Gewerk (Kostengruppe
300 und 400 DIN 276)

Leistungsbeschreibung mit Darstellung des Umfanges

Abbruch-, Rohbauarbeiten
(ohne Estricharbeiten)

Alle Felder mit einem * sind unbedingt auszuflllen. Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfillen.
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Nr.

Gewerk (Kostengruppe
300 und 400 DIN 276)

Leistungsbeschreibung mit Darstellung des Umfanges

Putzarbeiten/Trockenbau

Zimmererarbeiten

Fenster
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Nr.

Gewerk (Kostengruppe
300 und 400 DIN 276)

Leistungsbeschreibung mit Darstellung des Umfanges

Heizungsinstallation

Sanitarinstallation

Elektroinstallation
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Nr.

Gewerk (Kostengruppe
300 und 400 DIN 276)

Leistungsbeschreibung mit Darstellung des Umfanges

Dachdeckerarbeiten
(einschlieBlich
Dachklempner)

Malerarbeiten

10

Schreiner- und
Tischlerarbeiten
(ohne Fenster)
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Nr.

Gewerk (Kostengruppe
300 und 400 DIN 276)

Leistungsbeschreibung mit Darstellung des Umfanges

11

Fliesenarbeiten

12

Bodenbelagsarbeiten
(ohne Fliesenarbeiten)

13

Estricharbeiten
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Nr.

Gewerk (Kostengruppe
300 und 400 DIN 276)

Leistungsbeschreibung mit Darstellung des Umfanges

Sonstige Bauleistungen
14 (ohne AuRenanlagen)

Bestdtigung

Ich bestatige, dass die oben gemachten Ausfihrungen dem aktuellen Planungsstand und den zu Grunde

liegenden Planzeichnungen entsprechen.

Ich bestatige, dass ich nach § 65 SachsBO bauvorlageberechtigt bin.

Name* Vorname Anrede
Stralle* Nummer
Postleitzahl* Ort*

Listennummer

zustandige Architekten- und Ingenieurkammer

Datum:*

[ ]

Unterschrift Bauvorlageberechtigter
(mit Stempel)

Alle Felder mit einem * sind unbedingt auszuflllen. Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfillen.
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Ident-Nr.

Anlage - Flachenberechnung fur
Vorhaben auf Basis Einheitskosten
Gebaude

(Erklarung des Bauvorlageberechtigten)

Anlage zum Férderantrag vom:*[ ]

Antragsteller:* |

Erlauterung:

Die nachfolgende Flachenberechnung dient als Grundlage fiir die Berechnung der férderfahigen Ausgaben
auf der Basis von Einheitskosten Gebaude. Dabei handelt es sich um einen Kostensatz in EUR pro m? der
Nettoraum-Flachen (NRF) gemal der DIN 277-1.

Ab dem 9. Oktober 2025 gilt fir ab diesem Zeitpunkt gestellte Antrage und fir Bewilligungen ein
Kostensatz in Hoéhe von 2.145 EUR pro m? der Netto-Raumflachen des forderfahigen Gebaudes bzw.
Gebaudebereiches. Fiur Vorsteuerabzugsberechtigte kommt ein reduzierter Kostensatz in H6he von
1.802,52 EUR pro m? zur Anwendung.

Die NREF ist Teil der Brutto-Grundflache. Sie beinhaltet alle Grundflachen der nutzbaren Raume, die
Bestandteil des Fordervorhabens sind. Diese setzt sich demzufolge aus den Nutzungsflachen (NUF), den
Technikflachen (TF) sowie den Verkehrsflachen (VF) innerhalb des Gebaudes zusammen.

Nur diese Flachen sind in der nachfolgenden Tabelle einzutragen.

Die Flachen fur Garagen, unausgebaute ("kalte und nicht beheizbare") Dachgeschoss- oder Lagerflachen
sowie Loggien, Balkone, Terrassen, Innenhéfe und Auflentreppen werden nicht berlcksichtigt. Mit
Ausnahme der technischen Flache fir die Warmeversorgung im Keller werden die sonstigen Flachen im
Kellergeschoss nicht berlcksichtigt.

Grundlage bildet zum Zeitpunkt des Foérderantrages grundsatzlich die Genehmigungsplanung mit deren
Planzeichnungen und zum Auszahlungsantrag die tatsachlich realisierten Flachen.

Alle Felder mit einem * sind unbedingt auszuflllen. Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfillen.
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Berechnung:

Nr. Raumbezeichnung Etage

Netto-Raumflache in m?
(auf 2 Nachkommastellen)

Summe:

Bestétigung:

Ich bestatige, dass ich bei der Berechnung der Flachen die Anforderungen der DIN 277-1 in der jeweils

geltenden Fassung beachtet und eingehalten habe.

Ich bestatige, dass ich nach § 65 SachsBO bauvorlageberechtigt bin.

Name* Vorname Anrede
StralRe* Nummer
Postleitzahl* Ort*

Listennummer

zustandige Architekten- und Ingenieurkammer

Datum:*

[ ]

Unterschrift Bauvorlageberechtigter
(mit Stempel)

Alle Felder mit einem * sind unbedingt auszuflllen. Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfillen.
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6 PROJEKTAUSWAHL

6.1 Grundsatze

Die Projektauswahl wird anhand bestimmter Kriterien (Koharenz- und Rankingkriterien) getrof-
fen, die eine Gewichtung im Hinblick auf die Einhaltung der LES und dem Beitrag zur Errei-
chung der Ziele darstellen.

Auflerdem ist zu bericksichtigen, dass die in der LES definierten Auswahlkriterien auch fir das
verfligbare Budget des ,Europaischen Landwirtschaftsfonds fir die Entwicklung des landlichen
Raums (ELER)“ gelten.

,Der Européische Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des landlichen Raums (E-
LER) ist das zentrale Finanzierungsinstrument der EU in den Bereichen Landwirt-
schaft und léndlicher Raum und zielt auf eine nachhaltige Entwicklung des landlichen
Raums in der gesamten Gemeinschaft ab. (SMEKUL o.J.)*

38

Zum Zeitpunkt der Auswahl ist Gber alle vorliegenden Vorhaben zu entscheiden.

6.2 Auswahlverfahren

Vor dem Auswabhlverfahren ist ein Aufruf erforderlich. Um einen transparenten Auswahlprozess
(Abb. 33) zu gewahrleisten, werden folgende Inhalte auf der Homepage durch die LAG verof-
fentlicht:

e Aufruf zum Auswahlverfahren

e Angaben zu den moglichen Inhalten

e Selbstauferlegte Regeln zum Auswahlverfahren
e Angaben zu den Terminen

e AbschlieRende Auswahl durch LAG

Daneben werden zusatzlich durch die LAG noch geeignete Verdéffentlichungen in digitalen Me-
dien und Printprodukten vorgenommen, um einen hohen Bekanntheitsgrad fir die Aufrufe zu
erzielen.

2.

Rankingverfahren

Abbildung 33: Schritte Projektauswahl (Eigene Darstellung, 2022).

% vgl. SMEKUL, 0. J.b
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Die LAG hat sich uber die Geschaftsordnung des Entscheidungsgremiums (siehe Anlage 1.4)
verbindliche Regeln fur das Verfahren zur Auswahl der zu férdernden Vorhaben gegeben, wel-
che

¢ nichtdiskriminierend und transparent sind, Interessenkonflikte vermeiden und sicherstel-
len, dass einzelne Interessengruppen die Auswahlbeschlisse nicht kontrollieren,

o die Widerspruchsmoglichkeit gegen die Auswahlentscheidung der LAG im Rahmen des
Widerspruchsrechts bei der zustandigen Bewilligungsbehdérde berlicksichtigen,

e eine Auswahl im schriftlichen Verfahren erlauben,

e die Auswahlentscheidung und die Einhaltung der Regeln dokumentieren sowie kosten-
und gebuhrenfrei fir den Antragsteller sind.

6.3 Auswahlkriterien

Die Auswahl der zu férdernden Vorhaben erfolgt in zwei aufeinanderfolgenden Verfahrens-
schritten. Fur die Auswahl der Kriterien hat sich die LAG stark an den Empfehlungen in der Un-
tersuchung des LfULG ,Vorschlage zur zukinftigen Strukturierung der Handlungsfeldziele* ori-
entiert. Mit der Anwendung der Auswahlkriterien beurteilt das Entscheidungsgremium die For-
derwirdigkeit von Vorhaben entsprechend der LAG-eigenen Vorgaben. Die Festlegung der For-
derfahigkeit nach FRL LEADER obliegt grundsatzlich der Bewilligungsbehdrde. Mittels passen-
der Beratungsangebote durch das Regionalmanagement an den potenziellen Antragsteller soll
die Herstellung der Forderfahigkeit forciert werden.

6.3.1 Teil 1: Kohdrenzpriifung

Den ersten Teil des Auswahlverfahrens bildet die Koharenzprifung. Dafir muss das Vorhaben
die Anforderungen an die formulierten Kriterien erflllen, anderenfalls droht der Ausschluss. Die-
ses Vorgehen soll sicherstellen, dass nur Vorhaben unterstitzt werden, die inhaltlich den Zielen
LES entsprechen. Deshalb stellt die Koharenzpriifung einen sehr sensiblen Teil der Vorhaben-
auswahl dar. Gleichzeitig sollen Koharenzkriterien moglichst wenig Auslegungsspielraum bie-
ten, um eine subjektive Auswahl der Vorhaben auszuschlie3en.

Folgende Anforderungen missen im Rahmen der Koharenzprifung erfillt werden:

1. Die Ubereinstimmung mit der LES und damit dem GAP-SP ist gegeben.

2. Die Ubereinstimmung mit dem raumlichen Geltungsbereich der séachsischen LEADER-
Forderkulisse ist gegeben.

3. Das Vorhaben weist einen LEADER-Mehrwert auf.

4. Die Realisierbarkeit und Finanzierung des Vorhabens erscheinen gesichert.

Dazu hat die LAG in einzelnen Handlungsfeldern weitere Koharenzkriterien definiert, die eine
gezielte Auswahl sichern sollen:

5. Das zu fordernde Unternehmen entspricht der KMU-Definition gemaf Anhang | der Ver-
ordnung (EU) Nr. 651/2014 (Nur Handlungsfeld Wirtschaft und Arbeit)

6. Die offentliche Zuganglichkeit wird nach Fertigstellung von &éffentlichen Freizeit-Infra-
strukturmalBRnahmen gewabhrleistet. (Nur Handlungsfeld Tourismus)

7. Die Beherbergungseinrichtungen (aufer Camping & Stellplatze) besitzen nach der Um-
setzung des Vorhabens mindestens vier Gastebetten. (Nur Handlungsfeld Tourismus)

8. Die zu férdernde Kita oder Schule muss im Bedarfsplan des Jugendamtes des Landkrei-
ses bzw. des Schulamtes enthalten sein. (Nur Handlungsfeld Bilden)
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9. Das Gebaude wurde vor 1945 errichtet. (Nur Handlungsfeld Wohnen)

10. Es werden einheimische bzw. standortgerechte Gehdlze oder Pflanzen verwendet. (Nur
Handlungsfeld Natur und Umwelt)

e G G N G G
X X X X

Grundversorgung und
Lebensqualitat

Wirtschaft und Arbeit X X X X X
Tourismus und Naher- R X X X X X
holung
Bilden X X X X %
X X X X X
Natur und Umwelt X X X X X

Tabelle 16: Handlungsfelder nach Kohérenzpriifung.

Einige Handlungsfelder haben maximal bis zu zwei individuelle regionaltypische Prufkriterien.
Die Prufung dieser Anforderungen kann nur mit einem positiven oder negativen Ergebnis beant-
wortet werden. Zwischenabstufungen sind nicht méglichen.

6.3.2 Teil 2: Mehrwertpriifung

Eine besondere Stellung innerhalb der Koharenzkriterien nimmt die Mehrwertprifung ein. Die
LAG hat sich fiir ein schlankes Verfahren entschieden, welches durch Handlungsempfehlung
des LfULG préaferiert wurde. Es erfolgt keine gesonderte Priifung von Mehrwertkriterien. Doku-
mentiert wird der Mehrwert eines Vorhabens Uber das Erreichen einer Mindestschwelle der
Punkte bei den Rankingkriterien. Gewahlt wurde eine Mindestschwelle von 30 Prozent.

Damit ergeben sich folgende Punktwerte in den einzelnen Handlungsfeldern, die im Zuge der
Mehrwertprifung erreicht werden missen, ob in das Rankingverfahren einzutreten:

Handlungsfeld Maximal zu erreichende Mindestens zu erreichende
Punktzahl Punktzahl (Mehrwert

Grundversorgung und 29 9

Lebensqualitat

Wirtschaft und Arbeit 27 8

Tourismus und Naher- 31 9

holung

Bilden 23 7
20 6

Natur und Umwelt 24 7

Tabelle 17: Handlungsfelder nach Mehrwertpriifung.
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6.3.3 Ermittlung des Beitrages zu den Zielen der LES im Rankingverfahren

Im zweiten Schritt soll durch die Bewertung nach abgestimmten Kriterien die Qualitat des zu for-
dernden Vorhabens fir die Region bewertet werden. Dabei soll sichergestellt werden, dass nur
die besten und flr die Region sinnvollsten Vorhaben ausgewahlt werden. Verschiedene Punkt-
zahlen kdnnen je Rankingkriterium erreicht werden. Bei besonders relevanten Kriterien kénnen
mehr Punkte vergeben werden. Durch diese Gewichtung der Punktwerte ist eine bessere Steu-
erungsmoglichkeit fur die LAG gewahrleistet, welches Vorhaben die Ziele der LES am besten
erflllt. Die Rankingkriterien fihren, anders als die Koharenzkriterien, bei partieller Nichterrei-
chung nicht zwangslaufig zum Ausschluss eines Projekts. Die Anforderungen an die Transpa-
renz und Diskriminierungsfreiheit bestehen jedoch auch bei diesen Kriterien. Die Rankingkrite-
rien erfullen die erforderlichen Anforderungen an Eindeutigkeit, Klarheit und Verstandlichkeit.
Sie sind objektiv, relevant und prif- und kontrollfahig.

Einige Rankingkriterien finden sich in allen Handlungsfeldern wieder, andere sind auf bestimmte
Handlungsfelder angepasst. Eine besondere Rolle kommt im Zuge des Rankingverfahrens der
Wertschatzung der Barrierereduzierung zu.

Bei Punktgleichheiten wird das Vorhaben mit dem geringeren Férderbedarf bevorzugt. Eine
vollstandige Ubersicht der Rankingkriterien ist in den nachfolgenden Arbeitsbléattern zu fin-
den.
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Tel.: 037346 68710 | info@zwoenitztal-greifensteine.de | www.zwoenitztal-greifensteine.de

Koharenz- und Rankingkriterien

Die Koharenzkriterien sind Pflichtkriterien und missen zum Zeitpunkt der Vorhabenaus-
wahl im Entscheidungsgremium mit ,Ja“ beantwortet werden konnen.
Koharenzkriterien Ja Nein | Begriindung
Die Ubereinstimmung mit der LES und
damit dem GAP-SP ist gegeben:
Die Ubereinstimmung mit dem raumli-
5 chen Geltungsbereich der
sachsischen LEADER-Forderkulisse
ist gegeben:
Das Vorhaben weist einen LEADER-
Mehrwert auf:
3 (Ist gegeben, wenn das Vorhaben die Mindest-
schwelle der Punkte im Rankingverfahren er-
reicht.)
4 Die Reallisierbarkeit und Finanzierung
des Vorhabens scheint gesichert:
5 | Das Gebaude wurde vor 1945 errichtet:
Rankingkriterien
bei Punktegleichstand erhalt das Vor- L .
haben mit dem geringeren Férderbe- Mogliche Erreichte
darf den Zuschlag Punkte | Bewertung Punkte
0 nein
Das Vorhaben fordert die .
1 . , i 1 ja
Barrierereduzierung:
3 herausragend
0 ohne Kinder
Das Vorhaben umfasst den 1 mit 1 Kind
2 | Wohnraum flir eine Familie - -
mit. . 2 mit 2 Kindern
3 mit mehr als 2 Kindern
0 nein / nicht relevant
Das Vorhaben ist innovativ ’ adaptiert / neu fir LEADER-
3 und impulsgebend fir die Region
Region bzw. modell- . . :
haft/iibertragbar: 2 adaptiert und weiterentwickelt
3 Projekt hat Modellcharakter
und ist impulsgebend
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Maogliche Erreichte
Rankingkriterien Punkte Bewertung Punkte
0 nein / nicht relevant
Das Vorhaben wirk! auf erreicht ein weiteres Hand-
mehrere Handlungsfeld- 1 .
. : i lungsfeldziel
4 | ziele und/ oder ist Teil eines orreicht zwel weitere Hand-
mafRnahmenubergreifenden 2 lunasfeldziel
Komplexvorhabens: ungsteldzie’e
3 erreicht mind. drei weitere
Handlungsfeldziele
0 Neubau
Das Vorhaben nutzt vor-
handene Bausubstanz bzw. 1 Bestandgebaude
5 | ortsbildpragende und/oder
denkmalgeschitzte Ge- 2 ortsbildpragende Gebaude
baude:
3 denkmalgeschitzte Gebaude
_ 0 nein / nicht relevant
Das Vorhaben dient dem
6 | Klima- und Ressourcen- 1 ja, es leistet einen Beitrag
schutz: o
3 ja, in besonderem Male
Das Vorhaben leistet einen 0 nein / nicht relevant
7 | Beitrag im Bereich des
Mehrgenerationenwohnens: 2 ja, trifft zu
Mindestens zu erreichende Punktzahl (Mehrwertschwelle) 6
Maximal zu erreichende Punktzahl 20
Vom Vorhaben erreichte Gesamtpunktzahl
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	Mit der Einreichung dieses Dokumentes beim Regionalmanagement des Vereins zur Entwicklung der Zwönitztal-Greifensteinregion e.V. vor einem Förderaufruf werden die Daten zum Vorhaben unverbindlich erfasst und vorgeprüft. Dies ist noch kein Förderantrag...

